
BESONDERS GEEIGNET FÜR DIE BRANCHEN:

• Bildung 
• Pädagogik & Erziehung
• Kinderbetreuung
• Gesundheit & Pflege
• Soziales
• Dienstleistungsgewerbe
• Öffentlicher Dienst

KUNDENKREIS  ZIELGERICHTET  ERREICHEN.

STELLENANZEIGEN
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Sa  01. JUNI
9 – 12 Uhr  Ponytag  4 – 7 J.
Ponys kennenlernen, pflegen, versorgen + 
reiten. Erlebnisbauernhof, Schaffhäuser Hof, 
Ehingen am Ries, 15 €, schaffhaeuserhof.de

9 – 12.30 Uhr  Waldfühlzeit  6 – 10 J.
Natur sehen, spüren, riechen, fühlen, Aufstrich 
aus selbstgesammelten Kräutern herstellen. 
Ort: Waldrand in Oberbernbach, Ende der Str., 
die am Sportplatz vorbeiführt, Anm.: 08251 / 
 8737-0, Kurs-Nr. R03990, 15,50 € (K), 9,50 € 
(Geschwisterk.), vhs-aichach-friedberg.de

9 – 16 Uhr Naturhandwerk  ab 6 J. mit Begleit-
pers., Schnitzen + Bauen mit Naturmaterialien, 
Natur- u. Teamspiele. Parkpl. am Fischerheim, 
Georg-Schmid-Ring 29, Dillingen, Kurs-Nr. 4295, 
29 € (K mit Begleitpers., inkl. Mat.), vhs-dlg.de

10 – 13 Uhr  Kräuterführungen Kreppen
Die Pflanzenwelt im Jahresverlauf mit kl. 
Kräuterimbiss. Veranst.: Markus Siefer, Treff: 
Umweltzentrum Diedorf-Kreppen, Augsburger 
Str. 24, 12 €, nanu-augsburg.de

10 – 17 Uhr  Kinderfest  3 – 14 J. 
Der Erlebnisplatz verwandelt sich in eine Ent-
deckerlandschaft. Fränkisches Freilandmu-
seum, Eisweiherweg 1, Bad Windsheim, ohne 
Anm., ø (bis 6 J.), 6 € (erm.), 7 € (E), 17 € (F), 
8,50 € (Teilfam.), www.freilandmuseum.de

10 – 18 Uhr  Familien-Samstag
13 Uhr: Puppentheater. Bauernhaus-Museum 
Allgäu-Oberschwaben, Vogter Str. 4, Wolfegg, 
ohne Anm., 2,50 € (K ab 6 J.), 6 € (E), 13 € (F), 
www.bauernhausmuseum-wolfegg.de

11 – 14 Uhr, Offene Werkstatt: Schüsseln 
aus Ton formen  ab 10 J., ca. 45 – 90 Min. Ob 
Müslischale / Vogeltränke. Freilichtmuseum 
Glentleiten, 82439 Großweil, ohne Anm., 19 – 35 
€ inkl. Brennen + Glasieren, zzgl. Eintritt: 2 € (K 
ab 6 J.), 7 € (E), 14 € (F), www.glentleiten.de

13.30 Uhr  Familienführung „Donauwörther 
Geschichte & G'schichtn“  Treff: Münsterpl., 
Bushaltest. Liebfrauenmünster / Reichsstr., 
2,50 € (P), www.donauwoerth.de

14 – 16 Uhr  Steinbilder aus Wertach-Kieseln  
für Fam., kleine Kunstwerke auf Leinwand. 
Veranst.: Umweltstation Augsb., Treff: 
Pfersee, Westufer des Wertachkanals ggü. 
Wertachplatz, Anm.: 0821 / 324 60 74, 7 € (F), 
us-augsburg.de, nanu-augsburg.de

14 – 16.30 Uhr  Repair-Café
Kath. Pfarrzentrum Schwabmünchen, Schran-
nenplatz 3, ø, www.schwabmuenchen.de

14 – 17 Uhr  Filzen: Bälle, Perlen und Blüten  
für Fam., Kleine (Jonglier-)Bälle oder bunte 
Blüten filzen.  Nürnberger Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne, Wöhrder Wiese, ohne 
Anm., 4,90 € (ab 3 J), 5,60 € (erm.), 7,30 € (E), 
www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

14 Uhr  Führung SoLawi: Samenfeste Sorten 
Vortrag über samenfeste & Alte Sorten. Solida-
rische Landwirtschaft Blumenthal, Blumenthal 
1, Aichach, www.schloss-blumenthal.de

Aktionen der Dauerausstellung: 
– Schatzkammer Erde
14 –17.30 Uhr: Sonderausstellung „Honigsüß + 
Bienentanz“
14.30 Uhr: Es summt und brummt im Bienen-
stock. Was können wir für die Bienen tun?
15.30 – 17.30 Uhr: Forscherwerkstatt rund um 
Ideen für eine zukunftsfähige Welt
– Alltag der Ururgroßeltern
14 – 17 Uhr: Mit Waschfrau Anna den Wasch-
tag erleben, Experimente mit Wasser + Seife
Kindermuseum Nürnberg, Michael-Ende-Str. 17, 
www.kindermuseum-nuernberg.de

15 – 16.30 Uhr  Familienaktionstag: Alpaka-
wanderung  Treff: Alpakahof Günzburg, 
Deutsch-Zepling-Str. 3, 89312 Riedhausen, 
Veranst.: Umweltstation Mooseum, Anm.: 
07325 / 95 25 83, 10 € (ab 7 J.), 
www.mooseum.net

  16 – 18 Uhr  Workshop: Die 5 Elemente 
erleben mit Kundalini-Yoga    
Element Feuer: Durch den Sommer mit der 
Sonne im Herzen, Anm. / Info: 0176 / 23 85 89 87 
oder www.kundalini-yoga-augsburg.de, 20 € 

16 – 17 Uhr  Puppentheater: Frederick  ab 4 J.
Puppentheater Kompanie Handmaids. Buch-
handlung Schmid, Fuggerstr. 14, Schwabmün-
chen, Tel.: 08232 / 719 52, 5 € (K), 8 € (E)
www.buchhandlung-schmid.de

16 – 17 Uhr  Lustige Märchen von Tieren  ab 4 J.
7 € (K),  9 € (E), Märchenzelt, Kulturhaus 
abraxas, Augsburg, www.maerchenzelt.de

18.30 Uhr  Best of Schulwerk
Benefizveranstaltung mit 500 SchülerInnen 
auf der Bühne. Kongress am Park, Gögginger 
Str. 10, Augsburg, Tickets: www.schulwerk-
augsburg.de, www.kongress-augsburg.de 

19.30 – 22 Uhr  Oper: „Rigoletto“  ab 12 J.
Oper von Giuseppe Verdi. Kammeroper 
Augsburg, Augustanasaal, Im Annahof 4, Info: 
0821 / 810 68 37, 26 / 29 / 32 €,  
www.kammeroper-augsburg.de

So  02. JUNI
10 – 17 Uhr  Kinderfest  3 – 14 J. 
Der Erlebnisplatz verwandelt sich in eine Ent-
deckerlandschaft. Fränkisches Freilandmu-
seum, Eisweiherweg 1, Bad Windsheim, ohne 
Anm., ø (bis 6 J.), 6 € (erm.), 7 € (E), 17 € (F), 
8,50 € (Teilfam.), www.freilandmuseum.de

10 – 12 Uhr  Besuch bei der Feuerwehr  ab 4 J. 
mit Begleitpers., Ausrüstung kennenlernen, 
bei Löschfahrzeug und Drehleiter mitfahren, 
Feuerwehrhaus, Schwaistr. 4 a, Dillingen, Kurs-
Nr. 4280, 5 € (K + Begleitpers.), vhs-dlg.de

10 – 17 Uhr  UNESCO-Welterbetag in den 
Römischen Thermen  Führungen, Aktionen, 
Workshops, Präsentation. Römische Thermen 
Weißenburg, Am Römerbad 17 a, ø, www.
museen-weissenburg.de

10 – 17 Uhr  Jugend-Blaskapellentreffen
Jugend-Blaskapellen präsentieren musikali-
sche Höhepunkte von traditioneller Blasmusik 
bis Bigband-Sound. 
11 – 14 Uhr  Offene Werkstatt: Schüsseln aus 
Ton formen  ab 10 J., siehe 01.06. 
Freilichtmuseum Glentleiten, Großweil, ohne 
Anm., nur Eintritt, 2 € (ab 6 J.), 7 € (E), 14 € (F), 
www.glentleiten.de

10 – 18 Uhr  Zirkus auf dem Erfahrungsfeld
Manege frei! Einradfahren, Jonglieren lernen, 
Zauberern und Cheerleadern bei ihren Tricks 
zuschauen. 
Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, 
Wöhrder Wiese, Nürnberg, 4,90 € (ab 3 J), 
5,60 € (Schulkinder), 7,30 € (E), 
www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

10 – 16 Uhr  Eröffnungsfest: Bauwagen-Laden 
„Herzle”  Augsburger Str. 2 a, Horgau, 
herzstueck-horgau.de

10 – 16 Uhr  Genussradeln in Augsburgs 
grünem Westen  für alle, durch den Naturpark 
Westliche Wälder, mit Genussstationen 
regionaler Produkte bei verschiedenen Läden 
und Herstellern. Außerd. 10-Jahres-Feier 
der Horgauer Bücherei mit Familienprogr. 
Veranst.: ReAL West / Naturpark Augsburg 
Westliche Wälder, ohne Anm., ø, Infos: www.
naturpark-augsburg.de und www.realwest.de

Aktionen in den Dauerausstellungen Nürnberg: 
– Schatzkammer Erde
10 –17 Uhr: Sonderausst.: Honigsüß + Bienen-
tanz
11 + 15 Uhr: Was können wir für die Bienen tun?
12.30 + 16 Uhr: Forscherwerkstatt: Ideen für 
eine zukunftsfähige Welt
– Alltag der Ururgroßeltern
10 – 17.30 Uhr: Mit Waschfrau Anna den Wasch-
tag erleben, Experimente mit Wasser + Seife
12 – 14 Uhr: Gesunde Frühlingsküche
Kindermuseum Nürnberg, Michael-Ende-Str. 17, 
www.kindermuseum-nuernberg.de
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Marshall B. Rosenberg hat mit der Gewaltfreien Kommunikation ein Hand-
lungskonzept entwickelt, das Menschen ermöglicht, vertrauensvoll mitein-
ander zu kommunizieren. Dabei geht es um eine von Empathie getragenen 
inneren Haltung der GesprächspartnerInnen, sowohl zu sich selbst, als auch 
zu Anderen. Diese Form der Kommunikation ist sowohl im persönlichen als 
auch beruflichen Kontext sehr hilfreich, da sie zu mehr Kooperation und ge-
meinsamer Kreativität führen kann.
Mit Methoden der Gewaltfreien Kommunikation unterstützt Doris Mick, zer-
tifizierte Ludoki-Trainerin, in diesem Workshop die TeilnehmerInnen dabei, 
sich klar auszudrücken und empathisch zuzuhören. Diese Sprache ist auf 
Bedürfnisse und Gefühle gerichtet, die hinter Handlungen und Konflikten 
stehen können. In geschütztem Rahmen kann man mit Gleichgesinnten 
diese Kommunikationsform ausprobieren und wertvolle Erfahrungen damit 
sammeln. 

GEWALTFREI KOMMUNIZIEREN
Empathisch zuhören – klar ausdrücken 

GEWALTFREIE KOMMUNIKATION 
Kostenfreier Workshop der Arbeitsagentur speziell, aber nicht nur für  
Berufsrückkehrerinnen
Di 07.04., 8.30 – 12.30 Uhr
Veranstaltungsort: Agentur für Arbeit, Wertachstr. 28, Augsburg
Sitzungssaal E 18, Erdgeschoss (siehe Ausschilderung)
Veranstalterin: Dr. Annette Rosch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
der Arbeitsagentur Augsburg, ø
Anm. erforderlich: 0821 / 31 51-364 oder Annette.Rosch@arbeitsagentur.de

www.steuerbalance.de

Wir freuen uns auf Sie.                         0821/45517410

Gesundbrunnenstr. 9  ·  86152 Augsburg
augsburg@steuerbalance.de

Wir sehen den Menschen hinter den Zahlen
Engagierte, vertrauensvolle und individuelle steuerliche und 
betriebswirtschaftliche Beratung für Privatpersonen und Unternehmen
in den Bereichen:

Finanzbuchhaltung  ·  Lohnbuchhaltung  ·  Jahresabschluss
Einkommensteuer  ·  Existenzgründung

Alle Dienstleistungen als Pakete mit Fixhonorar.

Erstgespräch  gratis!

Sandra Bies, Inhaberin

 

 
 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen ab sofort  
 

Mitarbeiter (m/w/d)  
in Teilzeit als Schulbegleiter 

 
in den Landkreisen Augsburg,  

Aichach-Friedberg und Dillingen 
 

Aufgabenschwerpunkte: 
 Motivation und Anleitung während der Unterrichtszeiten 

 Aktive Hilfestellung bei der sozialen Integration 
 

Nähere Informationen erhalten Sie von 9 Uhr bis 12 Uhr bei  
 Frau Alexandra Sattler 0821 / 25850 – 35 oder 

Frau Monika Hoffmann 0821 / 25850 – 32  
 

Malteser Hilfsdienst gemeinnützige GmbH  
Werner-von-Siemens-Straße 10 

86159 Augsburg 
alexandra.sattler@malteser.org 

 

 Wie gut, wenn man sich in schwierigen Zeiten auf Großeltern, Familie 
und Freunde verlassen kann. Doch was ist mit den Familien, die über kein 
soziales Netz verfügen, das sie unterstützt und entlastet? An wen wendet 
sich die alleinerziehende Mutter, die keine Familie in der Gegend hat? Oder 
die ausländische Familie, die Hilfe bei Ämtergängen und bei der Erledigung 
der Post gebrauchen könnte, weil sie noch nicht so gut deutsch spricht? 
Hier kommen FamilienpatInnen ins Spiel: Menschen, die sich ehrenamtlich 
für Augsburger Familien in schwierigen Lebensphasen engagieren. Sie 
helfen, wo die Familie die Hilfe am dringendsten nötig hat. Zum Beispiel 
betreuen sie zeitweise die Kinder, um die Eltern zu entlasten, gestalten eine 
Tagesstruktur, begleiten bei Behördengängen oder haben einfach nur ein 
offenes Ohr für die Eltern. Dabei gilt stets das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe: die 
FamilienpatInnen unterstützen mit dem Ziel, dass die betroffene Familie ihren 
Alltag allmählich selbst bewältigen kann. Die Patenschaft ist dadurch immer 
auf eine gewisse Zeit begrenzt.
Seit über zehn Jahren gibt es die FamilienpatInnen beim Kreisverband Augs-
burg des Deutschen Kinderschutzbundes. Dank ihnen konnte schon vielen 
Familien geholfen werden. Die Nachfrage nach FamilienpatInnen ist weiter-
hin groß, weshalb interessierte Freiwillige stets gesucht sind. Freude daran, 
anderen Familien in schwierigen Phasen beizustehen und circa zwei bis vier 
Stunden Zeit pro Woche sind die besten Voraussetzungen, um Familienpatin 
oder Familienpate zu werden. 
Als Vorbereitung auf die Tätigkeit erteilen die MitarbeiterInnen der Anlauf-
stelle für Kinderschutz kostenfreie Schulungen. Darüber hinaus werden 
PatInnen professionell begleitet und können sich bei regelmäßigen Treffen 
mit anderen Ehrenamtlichen auszutauschen.

UNTERSTÜTZUNG FÜR FAMILIEN  
IN NOT
Sich als FamilienpatIn ehrenamtlich engagieren 

SCHULUNG ZUM FAMILIENPATEN 
Fr 24. + 25.04.
jeweils Fr: 17 – 21 Uhr + Sa: 9 – 15 Uhr
Anlaufstelle für Kinderschutz, Volkhartstr. 2, Augsburg
Anm.: 0821 / 45 54 06 21, ø
www.kinderschutzbund-augsburg.de

Zur Verstärkung unseres  Teams suchen wir: 

Ein/e Architekt/in (m/w/d) 
 

in Vollzeit oder Teilzeit

zur Umsetzung von Architektenwettbewerben 
und Projektentwicklungen für unsere 

öffentlichen Auftraggeber.

Wir bieten Ihnen ein familienfreundliches und 
sympathisches Unternehmen mit einem 

sicheren Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen 
per E-Mail. Fragen an Frau Kolbe unter 0821 - 

5010511 oder bewerbung@meixner-partner.de.

Meixner + Partner GmbH  
Gögginger Straße 93    86199 Augsburg

Meixner + Partner ist seit über 20 Jahren 
erfolgreicher Dienstleister im Bereich 
Projektsteuerung, Projektentwicklung und der 
Betreuung von Vergabeverfahren.
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REFERENT/IN  m/w/d
in Teilzeit (21,50 Wochenstunden)

Das Bistum Augsburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Kath. Deutschen Frauenbund (KDFB) einen Referenten (m/w/d)  
mit Schwerpunkt Fort- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Führungskräfte. Der Dienstort ist in Augsburg.

Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) Diözesanverband Augsburg e.V. ist ein Frauenverband mit ca. 30.000 Mitgliedern,  
der sich gesellschaftspolitisch, kirchlich und sozial für Frauen engagiert und zeitgemäße Bildung für Frauen anbietet.

Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
• Verantwortung für Konzeptentwicklung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen  

für ehrenamtliche Führungskräfte und Gruppen des KDFB

• Entwicklung und Umsetzung von zeitgemäßen Formen der Bildungsarbeit

• Auswahl, Aus- und Fortbildung sowie konzeptionelle und organisatorische Betreuung von externen Referent(inn)en des KDFB

• Ausbau und Weiterentwicklung der Kommunikationswege mit ehrenamtlichen Führungskräften

• Erstellung von Informationsmedien, Bildungsmaterialien und Arbeitshilfen für  
ehrenamtliche Führungskräfte und Gruppen

• Beratung der verbandlichen Ortsgruppen in Leitungs- und Führungsfragen

• Leitung von verbandlichen Projekten und Arbeitsgruppen

Ihr Anforderungsprofil:
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Pädagogik, der Erziehungswissenschaften oder vergleichbare Ausbildung

• Praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der Erwachsenenbildung mit Ehrenamtlichen

• Ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsfähigkeit

• Selbstständige, verantwortungsbewusste und entscheidungsfreudige Arbeitsweise

• Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit

• Sehr gute Kenntnisse in gängigen MS-Anwendungen und Social Media

• Hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität bezüglich Arbeitszeiten (Abend-/Wochenendtermine) und Reisetätigkeit

• Identifikation mit den Grundsätzen und Zielen der katholischen Kirche 

Ihre Vorteile:
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe in einem teamorientierten Arbeitsumfeld

• Geltung des „Arbeitsvertragsrechts der bayer. Diözesen (ABD)“, das sich am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) orientiert, 
besondere Sozialleistungen und leistungsgerechte Vergütung

• Breit gefächerte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Das Bistum Augsburg ist mit 1,3 Millionen Katholiken das zweitgrößte Bistum in Bayern.  
In der zentralen Verwaltung sind 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Bischöfliches Ordinariat Augsburg
Personalabteilung VP
Fronhof 4
86152 Augsburg

personalabteilung.vp.bewerbungen@bistum-augsburg.de
Ansprechpartner: Herr Wagner
Tel.: 0821 3166-1320
Weitere Informationen unter: www.bistum-augsburg.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! (Kennziffer 2-2019-027) 

Anzeige

Es gilt unsere reguläre Preisliste.

Sehr gut kombinierbar mit Social Media.

Eine Stellenanzeige in liesLotte ist eine erfolgsversprechende Alternative zu herkömmlichen Wegen.

Unsere bisherigen AnzeigenkundInnen waren in der Regel mit der Resonanz äußerst zufrieden. 

Die Anzeige wird 2 Monate lang gelesen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist besonders attraktiv.

Sie erreichen zudem eine sehr motivierte Zielgruppe, die sich besonders für Teilzeitstellen sowie  

familienfreundliche Arbeitsplätze interessiert.. 



Malrabatt
3 – 5 Ausgaben =   3  %
6 Ausgaben =          9  %
(innerhalb von 12 Monaten)

1/1 Seite
210 x 297 mm 
                + 3 mm Beschnitt
Ortspreis: 1695 €
Grundpreis: 1994 € 

Nr. 11, gültig ab 15.04.2020.  
Es gelten unsere AGB Nr. 5. 

1/4    43 x 275    425 €   /   500 € 

1/8      43 x 137     210 €   /   247 €

1/16    43 x 65        195 €   /   229 €

1/32   43 x 35        160 €   /   188 €

Platzierung nur im  
Veranstaltungskalender

1/2 Seite
quer: 190 x 137 mm
hoch:   92 x 275 mm 
Ortspreis: 850 €
Grundpreis:    1000 € 

1/3 Seite
quer: 190 x 92 mm
hoch:   60 x 275 mm 
Ortspreis: 595 €
Grundpreis: 700 € 

1/4 Seite
Eck: 92 x 137 mm
 
Ortspreis: 425 €
Grundpreis: 500 € 

1/6 Seite
92 x 95 mm 

Ortspreis: 325 €
Grundpreis: 382 € 

1/8 Seite
quer: 92 x 60 mm 

Ortspreis: 210 €
Grundpreis: 247 € 

Ortspreis    /   Grundpreis

Format
A4, 210 x 297 mm
Satzspiegel: 190 x 275 mm

Beschnitt
Nur ganzseitige Anzeigen im 
Anschnitt, alle anderen Anzeigen 
ohne Beschnitt im Satzspiegel.

Orts- und Grundpreis
Der Ortspreis gilt für ortsansässige KundInnen. 

Der Grundpreis gilt für auswärtige KundInnen sowie für Wer-
beagenturen. Agenturrabatt wird auf den Grundpreis gewährt, 
wenn der Vertragsabschluss mit einer ordentlichen Werbe-
agentur vorliegt und druckfähige Daten angeliefert werden.

Umschlagplatzierung
U2 / U3 
Ortspreis: 1995 €
Grundpreis: 2347 € 

U2+
Ortspreis: 1850 €
Grundpreis: 2176 €

U4
Ortspreis: 2350 €
Grundpreis: 2765 €

Titelseite
Ortspreis: 3900 €
Grundpreis: 4588 €

ANZEIGEN PREISLISTE NR. 11 – 2020

Datenanlieferung
PDF/X-3, tiff, jpg 
CMYK, Auflösung: 300 dpi
keine Rabatte für  
Graustufen-Anzeigen

Für Nachbearbeitungen 
berechnen wir 50 € / Std.

Erscheinungsweise 
2-monatlich

Anzeigenschluss
Febr. / März:  10.01.
April / Mai:    10.03. 
Juni / Juli:     10.05. 
Aug. / Sept.:  10.07.  
Okt. / Nov.:    10.09.
Dez. / Jan.:    10.11.

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
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25 . 000  
auflage
ca . 67 . 000  

  Leser i nnen + leser

ta p
67 , 80 €

www.lieslotte.de

liesLotte ® Medien Verlag  
Schillstr. 129 b
86169 Augsburg
Inhaberin: Uta Börger



PRODUKTPREISLISTE NR. 11 – 2020

www.lieslotte.de

liesLotte ® Medien Verlag  
Schillstr. 129 b
86169 Augsburg
Inhaberin: Uta Börger

WEITERE PRODUKTE PRINT
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Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Nr. 11, gültig ab 15.04.2020.  
Es gelten unsere AGB Nr. 5. 

ADVERTORIALS 

1/1                    1949 €             2293 €

1/2     960 €             1129 €

1/3     684 €               805 €

1/4     489 €               575 €

Kindergeburtstag  1/3  350 €               412 €

PRODUKTTIPPS  nur saisonal

1/6     250 €               294 €

 

STELLENANZEIGEN

alle Größen      laut Preisliste                       

GEWINNSPIELE PRINT

1/6       75 €                 89 €

KLEINANZEIGEN

5 Zeilen       35 €

jede weitere Zeile       1 €

+ Logo und Rahmen   100 €

BEILAGEN 

bis 20 g      85 € / 1000 Stk.

bis 40 g      95 € / 1000 Stk.

höhere Gewichte     auf Anfrage

PROSPEKTVERTEILUNG

Preise gestaffelt je 100 Verteilstellen + nach Gewicht.
Fordern Sie gern unser Infoblatt an.
– innertourig               ab 175 €
– außertourig                         ab 250 €    

ANZEIGENGESTALTUNG

       ab 50 €

Ortspreis         Grundpreis



§ 1 Geltungsbereich, Änderungen, Anzeigenauftrag
1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge 

zwischen dem liesLotte Medien Verlag, Uta Börger, Schillstr. 129 b, 86169 
Augsburg (nachfolgend Verlag) und seinen Kunden (nachfolgend Auftraggeber).

2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine 
Anwendung, auch dann nicht, wenn der Verlag diesen Geschäftsbedingungen 
nicht ausdrücklich widerspricht. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

3. Der Verlag behält sich vor, diese AGB zu ändern, insbesondere bei einer 
Änderung der gesetzlichen Vorschriften oder der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung, mit dem Ziel, diese AGB entsprechend den Erfordernissen 
der geänderten Rechtslage anzupassen. Im Falle einer Änderung von AGB 
wird der Verlag dem Kunden die neue Fassung der Bestimmungen unter 
Hervorhebung der Änderungen unverzüglich übermitteln.

4. Anzeigenauftrag im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 
jeder Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel, z.B. die Einlage 
von Werbeflyern (nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) von 
Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Zeitschrift zum Zweck 
der Verbreitung.

§ 2 Vertragsschluss, Rechtliche Verantwortung und Vertragsinhalt
1. Der Verlag ist frei, Angebote von Kunden ohne Angabe von Gründen 

abzulehnen. Der Anzeigenvertrag kommt mit Absendung der 
Auftragsbestätigung und Zugang derselben beim Auftraggeber zustande. Ist 
der Zugang der Auftragsbestätigung beim Auftraggeber nicht festzustellen 
und liegt keine gegenteilige Mitteilung des Auftraggebers vor, kommt der 
Vertrag mit der Veröffentlichung der Anzeige zustande.

2. Für die Beschaffenheit geeigneter Druckunterlagen oder anderer Werbemittel, 
insbesondere für den Inhalt, dessen Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit ist 
nur der Auftraggeber verantwortlich. Der Verlag ist berechtigt, bei Anzeigen, 
deren Inhalte gegen gesetzliche oder behördliche Verboten oder gegen die 
guten Sitten verstoßen, ohne vorherige Mitteilung an den Auftraggeber die 
Verbreitung / Veröffentlichung zu verweigern. Der Auftraggeber wird hiervon 
unverzüglich unterrichtet. Die Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers 
bleibt unberührt.

3. Es besteht kein Ausschluss von Konkurrentenanzeigen. Sollen Anzeigen von 
Konkurrenten des Auftraggebers auf derselben, einer gegenüberliegenden 
Anzeigenseite oder in sonstiger Form ausgeschlossen werden, bedarf es 
einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung.

4. Der Auftraggeber kann nicht verlangen, dass eine Anzeige oder Beilage an 
einer bestimmten Stelle veröffentlicht wird, es sei denn, die Vertragsparteien 
haben ausdrücklich etwas Anderes schriftlich vereinbart.

5. Ist im Rahmen eines Anzeigenauftrags das Recht zum mehrfachen Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzurufen. Erfolgt der Abruf nicht, endet der 
Anzeigenauftrag innerhalb der Jahresfrist, die Zahlungsverpflichtung des 
Auftraggebers bleibt hiervon unberührt.

§ 3 Pflichten des Auftraggebers, Vertragsabwicklung
1. Der Auftraggeber hat den Anzeigentext entsprechend den Vorgaben des 

Verlags zu erstellen und zu übermitteln. Bei fernmündlich oder mündlich 
übermittelten Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, Textkorrekturen 
und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler 
keine Haftung. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der 
Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an.

2. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Freiheit von Rechten Dritter 
an den zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber 
obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesem aus 
der Ausführung des Auftrags gegen den Verlag erwachsen. Mit der Erteilung 
eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Auftraggeber, die Kosten 
der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche 
Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe der jeweils gültigen Mediadaten.

3. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes oder der Beilagen sowie 
der Fehlerfreiheit ist der Auftraggeber verantwortlich. Der gelieferte 
Anzeigentext wird nicht Korrektur gelesen. Änderungen durch den Verlag 
erfolgen grundsätzlich nicht. Der Verlag gewährleistet die für den Auftrag 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

4. Ansprüche gegen den Verlag bei fehlerhaften Anzeigen sind dann 

ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber die Möglichkeit hatte, vor 
Drucklegung auf den Fehler hinzuweisen und die korrekten Daten bis zum 
Anzeigenschluss nachzuliefern. Der Anzeigenschluss wird in den Mediadaten 
veröffentlicht. Der Verlag ist nicht verpflichtet, nochmals eine Nachfrist zu 
setzen. Werden die Daten nicht bis zum Anzeigenschluss vom Auftraggeber 
nachgeliefert, insbesondere wenn der Auftraggeber die Mangelhaftigkeit der 
Daten kannte, darf der Verlag mit den ihm zur Verfügung stehenden Daten die 
Anzeige veröffentlichen. Der vollständige Vergütungsanspruch des Verlages 
bleibt unberührt. Wird die Anzeige wegen Fehlerhaftigkeit nicht veröffentlicht, 
gilt § 5 Abs. 1 Satz 1 analog.

5. Soll der Verlag den Anzeigentext erstellen und/oder gestalten, ist eine 
entsprechende Vereinbarung zu treffen. Ist die Übermittlung von 
Korrekturabzügen dabei ausdrücklich individualvertraglich vereinbart, 
werden diese im pdf-Format erstellt. Der Auftraggeber ist verantwortlich für 
die inhaltliche Richtigkeit der Korrekturabzüge. Soweit der Auftraggeber nicht 
innerhalb einer ihm gesetzten Frist Änderungswünsche schriftlich geltend 
macht, gilt der Korrekturabzug als genehmigt. Ist eine Frist nicht ausdrücklich 
bestimmt, so beträgt sie eine Woche ab Zugang der Korrekturabzüge 
beim Auftraggeber. In den Anzeigenpreisen sind maximal 2 Korrekturläufe 
inklusive. I.Ü. werden Korrekturabzüge nicht erstellt. 
Druckunterlagen werden nur auf ausdrückliche Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt.

§ 4 Vergütung, Zahlungsbedingungen, Preisänderungen
1. Die Vergütung richtet sich, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, nach den 

zum Zeitpunkt des Anzeigenauftrags geltenden Mediadaten, einsehbar unter 
www.lieslotte.de/mediadaten

2. Alle Rechnungen des Verlags sind innerhalb von 14 Tagen seit 
Rechnungszugang fällig. Sämtliche Preise verstehen sich als Nettopreise 
in Euro, zuzüglich der im Zeitpunkt der Anzeigenveröffentlichung geltenden 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

3. Der Verlag behält sich die Ablehnung von Schecks sowie anderen unbaren 
Zahlungsmitteln vor. Deren Annahme erfolgt nur zahlungshalber. Eine 
Zahlung gilt erst mit Gutschrift auf dem Konto des Verlags als erfolgt, bei 
einer Scheckzahlung, wenn die Gutschrift vorbehaltlos erfolgt ist. Zahlungen 
in fremder Währung werden gemäß Bankabrechnung gutgeschrieben. 
Bankgebühren sind vom Auftraggeber zu tragen. Skonti werden bei 
Abschluss einer Einzugsermächtigung gemäß den Mediaten gewährt.

4. Der Verlag darf eine angemessene Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages zum 
Anzeigenschlusstermin und/oder von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

5. Liegen zwischen der Auftragsbestätigung und der Veröffentlichung 
einer Anzeige mehr als 5 Monate, und ändern sich zwischenzeitlich die 
Mediadaten, so gelten die Anzeigenpreise im Zeitpunkt der Veröffentlichung. 
Der Verlag wird den Auftraggeber hierauf in der Änderungsmitteilung 
nochmals besonders hinweisen. Die Preisänderung wird wirksam, wenn der 
Kunde einer Preisänderung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Änderungsmitteilung widerspricht. Widerspricht der Auftraggeber zuvor, 
haben beide Vertragsparteien das Recht, den Vertrag ohne Frist zu kündigen.

§ 5 Stornierung und Rücktritt
Stornierungen durch den Auftraggeber bedürfen der Schriftform.

Stornierungen von klassischen Anzeigen sind bis zum Anzeigenschluss kostenfrei 
möglich. Der Anzeigenschluss ist in den Mediadaten genannt. Nach Ablauf dieser 
Frist werden im Falle einer Stornierung 100 % des Anzeigenpreises fällig. Gleiches 
gilt, soweit Anzeigenvorlagen durch den/die KundIn nicht angeliefert werden aus 
Gründen, die der Verlag nicht zu vertreten hat.

Sollte der Verlag bereits Leistungen erbracht haben, z.B. Schreiben eines Adver-
torials, Anzeigenerstellung und / oder -gestaltung, wird unabhängig von Fristen 
die tatsächlich geleistete Arbeit und der Aufwand durch den Verlag abgerechnet. 
Diese werden mit einem Stundensatz von 50 € netto berechnet. Die Abrechnung 
erfolgt im 15-Minuten-Takt. Nach dem Anzeigenschluss ist zusätzlich noch der 
Anzeigenplatz mit 100 % der gebuchten Summe fällig.

§ 6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte, Abtretung
1. Der Auftraggeber kann nur mit rechtskräftig festgestellten, 

entscheidungsreifen oder unbestrittenen Gegenforderungen aufrechnen. 
Ein Zurückhaltungsrecht kann nur geltend gemacht werden, soweit es auf 

demselben Vertragsverhältnis beruht.

2. Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist die 
Abtretung von Rechten an Dritte ohne Zustimmung des Verlags nicht 
gestattet.

§ 7 Nutzungsrechte
1. Der Auftraggeber garantiert, dass er alle zur Schaltung der Anzeige 

erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die 
Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die 
Anzeigenveröffentlichung zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen 
sowie der zugelieferten Werbemittel. Ein Prüfpflicht des Verlags besteht 
nicht. Der Auftraggeber stellt den Verlag im Rahmen des Anzeigenauftrages 
von allen Schadensersatzansprüchen Dritter frei, einschließlich der Kosten 
für Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung.

2. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung der Werbung 
in Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen 
urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, 
insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentlichen Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank 
und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des 
Auftrages notwendigen Umfang, ggf. auch individualvertraglich. Vorgenannte 
Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt sowie zeitlich begrenzt auf 
das Auftragsverhältnis übertragen. Der Auftraggeber tritt mit Abschluss des 
Anzeigenvertrags die genannten Rechte an den Verlag unentgeltlich ab, der 
Verlag nimmt die entsprechend Abtretung an.

3. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Verlag unverzüglich schriftlich über 
abgegebene Unterlassungserklärungen oder einstweilige Verfügungen im 
Zusammenhang mit einer in Auftrag gegebenen Anzeige zu informieren.

4. Erstellt der Verlag für den Auftraggeber Texte, Grafiken oder ähnliche 
schutzrechtsfähige Leistungen im Rahmen von § 4 Abs. 4, erhält der 
Auftraggeber hieran ein zeitlich auf den Anzeigenauftrag befristetes, 
einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht. Die Einräumung von 
Nutzungsrechten wird erst mit vollständiger Entrichtung der Vergütung 
wirksam. Eine Weiterverwendung (Vervielfältigung, Verbreitung oder 
öffentliches Zugänglichmachen) außerhalb des Anzeigenauftrags ist nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Verlages zulässig.

5. Zudem gelten die zusätzlichen AGB – Zustimmung über die Verwertungsrechte 
an Foto-, Film- und Lichtbildaufnahmen (Seite 2).

§ 8 Gewährleistung
1. Der Verlag gewährleistet im Rahmen der durch die Druckunterlagen 

gegebenen Möglichkeiten insbesondere die drucktechnisch 
ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags, soweit der Auftraggeber 
seinen diesbezüglichen Mitwirkungspflichten (insbesondere seiner Pflicht 
zur Anzeigenerstellung entsprechend der Dateivorgaben) ebenfalls 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Verlag haftet nicht, wenn er 
aufgrund von Vorlagen, Vorgaben und / oder Freigaben des Auftraggebers 
gehandelt hat.

2. Offensichtliche Mängel der Anzeige, die in die Verantwortungssphäre des 
Verlags fallen, muss der Auftraggeber unverzüglich nach Erscheinen der 
Anzeige geltend machen. Ist der Auftraggeber Unternehmer oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts, überlässt er dem Verlag die 
Wahl der Art der Nacherfüllung zur Beseitigung des Mangels. Ist diese 
nicht möglich, bestimmen sich die Rechte nach dem Gesetz. Ansprüche des 
Auftraggebers wegen eines Mangels verjähren innerhalb von 12 Monaten. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 9 Haftung
1. Der Verlag haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in vollem Umfang 

nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei Schäden aus Verletzungen des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit, des Produkthaftungsgesetzes oder 
von wesentlichen Vertragspflichten haftet der Verlag darüber hinaus bereits 
für jede Fahrlässigkeit. Dasselbe gilt, wenn der Verlag eine Garantie für die 
Beschaffenheit der vertraglichen Leistung übernommen hat. Eine darüber 
hinaus gehende Haftung besteht nicht.

2. Hat der Verlag leicht fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist 
die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt. Eine darüber hinaus 
gehende Haftung besteht nicht.

3. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, die dem Kunden Rechtspositio-
nen verschaffen, welche ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck 

gerade zu gewähren hat sowie solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf.

4. Ist die vertragliche Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen des Verlags.

5. Haftet der Verlag gem. Absatz § 9 Absatz 1, verbleibt es bei der gesetzlichen 
Verjährungsfrist, im Übrigen ist Verjährungsfrist gegenüber Unternehmern 
wegen eines Mangels auf 12 Monate beschränkt.

§ 10 Ankündigungsfrist für den Einzug von SEPA-Lastschriften
Nimmt der Auftraggeber am SEPA-Lastschriftverfahren (SEPA-Firmenlastschrift) 
teil, wird ihm der Bankeinzug spätestens einen Werktag vorher angekündigt. Der 
Einzug wiederkehrender Zahlungen mit gleichen Beträgen wird einmal jährlich 
angekündigt.

§ 11 Höhere Gewalt; Selbstbelieferungsvorbehalt
Ereignisse aller Art, die von den Parteien nicht verschuldet sind (Streik, 
Betriebsstörungen, Transportstörungen, Liefersperren, Naturereignisse, Unruhen, 
Krieg usw.), entbinden den Verlag von seiner Leistungspflicht für die Dauer der 
Behinderung.

§ 12 Anzeigenbelege
Der Verlag liefert nach Vereinbarung einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten 
oder vollständige Beleghefte geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

§ 13 Anzeigenkennzeichnung
Anzeigen, die auf Grund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“, „Anzeigensonderverö
ffentlichung“ oder „Verlagsveröffentlichung“ deutlich kenntlich gemacht. Dies 
gilt auch für die auf der Website www.lieslotte.de eingestellten kostenpflichtigen 
PR-Texte und Online-Banner.

§ 14 Datenschutz
Der Verlag erhebt, verarbeitet und speichert Daten zur Auftragsabwicklung, 
Pflege der laufenden Kundenbeziehung sowie zum postalischen Versand 
von Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen. Diese Kundendaten 
werden gem. § 33 BDSG elektronisch gespeichert. Die Daten werden 
Dritten nicht direkt zugänglich gemacht und stets nach den Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Die Daten werden zur 
Vertragsabwicklung verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte erfolgt nicht, sofern dies nicht zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses 
mit dem Kunden erforderlich ist bzw. hierzu nicht eine gesetzliche oder 
behördlich angeordnete Verpflichtung besteht. Mit der technischen 
Durchführung der Datenverarbeitung werden teilweise externe Dienstleister als 
Auftragsdatenverarbeiter im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes beauftragt.

§ 15 Erfüllungsort, Schriftform, Gerichtsstand & anwendbares Recht
1. Erfüllungsort für alle sich aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verlag und 

dem Auftraggeber ergebenden Leistungspflichten ist der Sitz des Verlages, wenn 
nicht die Vertragsparteien ausdrücklich etwas Anderes vereinbaren.

2. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Person des öffentlichen 
Rechts ist oder dem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen sind 
mündliche Nebenabreden oder Zusagen, die von diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichen, sind nur wirksam, wenn der Verlag 
sie schriftlich bestätigt. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses 
Formerfordernis. Eine durch Telefax oder E-Mail übermittelte Erklärung steht 
der Schriftform gleich.

3. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung ist 
ausschließlich Augsburg, wenn der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts ist oder zum öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen zählt oder in Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand 
hat. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).

Nr. 5, gültig ab 01.03.2021ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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Nr. 2, gültig ab 01.01.2017

AGB: ZUSTIMMUNG ÜBER DIE VERWERTUNGSRECHTE AN FOTO-,  
FILM- UND LICHTBILDAUFNAHMEN

§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Der Rechteinhaber räumt der Lizenznehmerin umfassend alle Rechte am 

Bild- und Filmmaterial (Lichtbilder, Lichtbildwerke, Filme in Bildforma-
ten und Verbreitungsformen wie z.Bsp. jpeg, raw, bmp, dng, exr, jp2, 
jpg, jng, png, psd, Film, Kino, Fernsehen, PC, Streaming, RealVideo, 
Flash, Quicktime, MP2-7, DIRAC,Theora,Flac,VP6-8, AAC, OGG, HD, 
HD+,HuffYUV, CorePNG (OpenSource) LCL-Codec, Lagarith, FFV1, MSU 
Lossless; AZW; HDV (Videoformat), AVCHD, WMV, WebM.) gem. § 2 ein 
und gibt an, dass er im alleinigen Besitz aller erforderlichen Rechte ist 
resp. bevollmächtigt ist, diese der Lizenznehmerin möglichst vollumfäng-
lich einzuräumen.  
Die Lizenznehmerin nimmt das Angebot zu den nachfolgenden Bedin-
gungen an.  

(2) Die Lizenznehmerin wird die vom Rechteinhaber überlassenen Lichtbild-
werke und Filme für Werbe- und redaktionelle Zwecke sowohl in Print- 
wie auch in allen Onlinemedien der Lizenznehmerin (inkl. Social Media 
wie Facebook, Instagram oder Nachfolgemodellen sowie bislang noch 
nicht bekannten, oder neuen Alternativen davon) nutzen. Online sind die 
Bildwerke und Filmaufnahmen weltweit abrufbar. 

§ 2 Rechteeinräumung
(1) Zur Verwirklichung des in der Präambel genannten Zweckes räumt 

der Rechteinhaber der Lizenznehmerin unentgeltlich und für die Dauer 
dieses Vertrags unwiderruflich, räumlich und zeitlich unbeschränkt, frei 
von Rechten Dritter, das Recht zur Verwertung ein. 

(2) Dies umfasst insbesondere auch:

(a) das Recht, die vertragsgegenständlichen Fotos (Lichtbilder oder -werke) 
und Filme der Öffentlichkeit ganz oder teilweise im Rahmen der Nutzung 
zur Online-, Print- oder Fernsehwerbung zugänglich zu machen (”Recht 
der Öffentlich-Zugänglichmachung”); 

(b) das Recht, zur Einspeicherung der Bildwerke und Filme in der Website 
der Lizenznehmerin sowie auf Abruf von Besuchern der Website hin zu 
vervielfältigen (Downloadmöglichkeit);

(c) das Recht der elektronischen Bildbearbeitung, etwa durch Retuschie-
rung oder Montagen. Der Lizenznehmer ist berechtigt, die vertragsge-
genständlichen Bilderwerke sowie Filme ausschnittsweise zu benutzen, 
zu bearbeiten und zu konvertieren. Bei Änderungen wird die Lizenzneh-
merin immer die ethischen Grundsätze des Werberates beachten und nie 
ethisch anstößige Veränderungen vornehmen oder vornehmen lassen. 

(3) Die Nutzungsrechteeinräumung umfasst auch Rechte, die zur Erreichung 
des Vertragszwecks erforderlich sind, aber erst auf Grund neuer Geset-
zeslage oder aus anderen Gründen nachträglich an den vertragsgegen-
ständlichen Fotos entstehen, ohne dass hierdurch eine neue Nutzungsart 
begründet wird.

§ 3 Garantie
Der / Die Rechteinhaber versicher(n)t und steh(en)t dafür ein, dass er / sie In-
haber aller Rechte an den vertragsgegenständlichen Bildwerken und Filmen 
ist / sind und in der vertragsgegenständlichen Form frei über sie verfügen 
kann / können. Der / Die Rechteinhaber garantier(t)en, dass die lizenzierten 
Inhalte frei von Rechten Dritter sind. Ist dem/den Rechteinhaber(n) bekannt, 
dass an irgendwelchen Bestandteilen der vertragsgegenständlichen Fotos 
Rechte Dritter bestehen, so wird der Lizenznehmer hierauf unverzüglich 
hingewiesen. Der / Die Rechteinhaber stell(t) en den Lizenznehmer von 
Ansprüchen Dritter in diesem Zusammenhang frei und ersetz(t)en ihm ggf. 
die Kosten der Rechtsverteidigung.

§ 4 Kündigung und Lizenzdauer
 (1) Die schriftliche Kündigung aus besonderem Grund bleibt unberührt. Ein 

Kündigungsgrund ist ein Verstoß des Lizenznehmers gegen die Pflichten 
aus diesem Vertrag oder der fortgesetzte Verstoß gegen Nebenpflichten 
trotz mindestens zweimaliger Aufforderung zur Beendigung des Pflicht-
verstoßes, der dem anderen Vertragspartner ein Festhalten am Vertrag 
und die weitere Zusammenarbeit unzumutbar macht. 

(2) Soweit der Vertrag zeitlich limitiert werden soll, ist dies gesondert zu 
vereinbaren.

§ 5 Löschungspflicht bei Kündigung
Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, nach Beendigung des Vertragsverhält-
nisses alle vertragsgegenständlichen Bildwerke und Filme, die bei ihr (auf 
eigenen Servern und Computern oder Datenträgern) vorliegen, zu löschen. 
Eine Verpflichtung zur Löschung von Datenmaterial im Internet, insbesonde-
re bei Google besteht darüber hinaus nicht.

§ 6 Schlussbestimmungen
(1) Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Mündliche 

Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses 
Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(2) Ansprüche aus diesem Vertrag können weder abgetreten, noch 
verpfändet, noch mit dem Recht eines Dritten belastet werden, soweit 
die andere Partei dem nicht ausdrücklich zustimmt. Erfüllungsort ist der 
Verlagssitz.
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